
Anlage 3 
 
 
 
 
(Aktenzeichen – wird von der 
Behörde ausgefüllt) 

 
 
 
 
 
(Eingangsstempel) 

 
 
Landratsamt Sächsische Schweiz- 
Osterzgebirge 
GB 3, Abteilung Bau 
Referat Denkmalschutz 
Postfach 10 02 53/54 
01782 Pirna  
 
 

Bestätigung der fertig gestellten Baumaßnahme 
 zum Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gem äß §§ 7 i, 10 f und 

11 b oder 10 g Einkommensteuergesetz (EStG) 
 
 
Objekt / Teilobjekt 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Standort des Denkmals 

PLZ / Ort / Ortsteil 
 
Straße, Hausnummer,  
 
Gemarkung, Flurstücksnummer 

 
 
 
Angaben zum Eigentümer: 
Name 
 
 

Vorname Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ Ort  

 
Die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bestätigt für 
 
�  das Kulturdenkmal, 
�  das im Denkmalschutzgebiet nach § 21 Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) 

befindliche Gebäude,  
 
dass nachfolgende benannte (Bau-)Maßnahmen 
 
� die denkmalschutzrechtlich genehmigungsfrei und 
� entsprechend der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 
 
 vom ……………………………Aktenzeichen …………………………………………………………. 
 
� entsprechend der Baugenehmigung 
 
 vom …………………………….Aktenzeichen ………………………………………………………… 
 
nach vorheriger Abstimmung  mit der unteren Denkmalschutzbehörde vorgenommen worden sind: 
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 Maßnahmen / Ausführungen vom Antragsteller 
auszufüllen / anzukreuzen

Anmerkungen zur Information 
und Beachtung 

Dach*   
Dachreparatur / Erneuerung �  
Dachklempnerarbeiten �  
Dachgauben /Dachfenster �  
Blitzschutzarbeiten �  
Dachgeschossausbau � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
u. a.   
   
Zimmererarbeiten *   
Dachstuhlreparatur �  
Dachstuhlerneuerung �  
Erneuerung/Reparatur Holzbalkendecken �  
Holzkonstruktion Fassade �  
u. a.   
   
Putzarbeiten *   
Fassadensanierung �  
Innenputz �  
u. a.   
   
Rohbauarbeiten *   
Bauwerkstrockenlegung �  
Grundrissänderung Keller / EG / OG / DG �  
Entkernung (Decken und Innenwände 
entfernen) 

� i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 

Erweiterungsbauten / Anbauten (Umfang 
gesondert erläutern) 

� i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 

Entrümpelung / Beräumung des Gebäudes � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
u. a.   
   
Schlosser- und Metallbauarbeiten *   
Sanierung Balkone / Loggien �  
neue Balkone /Loggien / Terrassen � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Wintergarten � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Überdachung �  
Konstruktionserhaltung/-sanierung �  
u. a.   
   

Tischlerarbeiten *   

Fenster Reparatur / Erneuerung (Holz), 
Fensterläden 

� Kunststofffenster sind grundsätzlich 
nicht bescheinigungsfähig 

neue Rollläden, Gardinen, Jalousien usw. � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Außentüren /Reparatur / Erneuerung / 
Aufarbeitung 

�  

Innentüren / Reparatur / Erneuerung / 
Aufarbeitung 

�  

u. a.   
   
Haustechnik *   
Sanierung / Erneuerung Heizung �  
Sanierung / Neubau Ofen oder Kamin � Neubau grundsätzlich nicht 

bescheinigungsfähig 
Sanierung / Erneuerung Sanitärinstallation �  
Sanierung Erneuerung Wasserversorgung �  
Sanierung / Erneuerung Abwasserentsorgung �  
Sanierung / Erneuerung Elektroinstallation �  
u. a.    
   

Ausbauarbeiten *   

Malerarbeiten �  
Stuckarbeiten �  
Wand- / Deckenverkleidung mit Profilholz / 
Paneele 

�  

Verlegen von Teppichen / Laminat (verklebt) / 
Parkett / Fliesen / Dielung 

�  

Natursteinarbeiten 
u. a. 

�  
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Gebäudeeinrichtung und / oder 
selbstständige Wirtschaftsgüter * 

  

Einrichtungsgegenstände allgemein � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Whirlpool, Sauna, u. a. � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Leuchten und Leuchtmittel � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Heimelektronik, SAT-Anlage u. a. � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Spiegel, Handtuchhalter, u. ä. � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Briefkasten � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Maschinen und Werkzeuge � Anschaffungskosten i. d. R. nicht 

bescheinigungsfähig; Mietkosten ja 
u. a.   
   
Technische Gebäudeausrüstung *   
Hausruf-, Videoüberwachungsanlage � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Schließanlage - Haus � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Solaranlage � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Aufzug � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
   

Außenanlagen   

Zuwegung / Wäscheplätze / Garagen / Stell-
plätze 

� i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 

Zaun � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Sanierung / Erneuerung der historisch 
vorhandenen Einfriedung / Garnitsäulen und 
Sockel 

� wenn Einfriedung Bestandteil des 
Denkmales ist 

Wege und Landschaftsbauarbeiten �  
Landschaftsgärtnerische Arbeiten �  
u. a.   
   
Sonstiges   
Kaufpreis (Grund u. Boden / Altsubstanz) / 
Erwerbskosten, Notar- und Grundbuch-
gebühren usw. 

� i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 

Erschließungsbeitrag � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Eigenleistungen � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Nachbarschaftshilfe � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Bewirtung � i. d. R. nicht bescheinigungsfähig 
Anschlusskosten �  
Funktionsträgergebühr �  
   

 
Sonstige, bisher nicht genannte (Bau-)Maßnahmen, di e gemäß §§ 7 i, 10 f und 11 b oder 10 g 
EStG steuerlich begünstigt werden sollen (bitte erl äutern): 
 
 
 
Nicht bescheinigungsfähig gemäß Bescheinigungsricht linien sind folgende 
 
� nicht zuvor mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmte (Bau-)Maßnahmen: 
 
 
 
� abweichend von der Genehmigung ausgeführte (Bau-)Maßnahmen: 
 
 
 
 
         (ggf. Zusatzblatt verwenden) 
Ort, Datum, Unterschrift 
Antragsteller 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift/Stempel 
Untere Denkmalschutzbehörde  
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 


